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PLANZEICHNUNG
TEIL A

Art und Maß der baulichen Nutzung  

SO1 – sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 3 BauNVO 

Zulässig ist die Nutzung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes mit einer 
maximalen Geschoßfläche von 6.000 m², hierbei wird die Nutzung ausschließlich 
auf den vorhandenen Baumarkt beschränkt. 

Zusätzlich gestattet sind alle gem. § 8 BauNVO zulässigen Anlagen. 

 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
TEIL B

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 7. 
vereinfachten Änderung des Bebauungsplans Nr. 4a 
Gewerbegebiet Martinsriether Weg, Erweiterung Hagebaumarkt"

PLANZEICHEN - 7. vereinfachte Änderungx

Baugrenze

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

SONSTIGE PLANZEICHEN

SCHUTZ, PFLEGE, ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonst. Bepflanzungen sowie von Gewässern
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ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11; § 16  BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse

sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 3 BauNVO 
entsprechend textl. Festsetzungen

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

offene Bauweise

GF 6000 m² Geschossfläche als Höchstmaß

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der 
Stadtwerke Sangerhausen GmbH sowie zugusnten des 
Wasserverbandes "Südharz" zu belastende Flächen

LAGE IM RAUM

Art und Maß der baulichen Nutzung  
SO1 – sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 3 BauNVO 
Zulässig ist die Nutzung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes mit einer 
maximalen Geschoßfläche von 6.000 m², hierbei wird die Nutzung ausschließlich 
auf den vorhandenen Baumarkt beschränkt. 
Zusätzlich gestattet sind alle gem. § 8 BauNVO zulässigen Anlagen. 
 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechten  
Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Stadtwerke Sangerhausen 
GmbH sowie zugunsten des Wasserverbandes „Südharz“ zu belastenden Flächen 
sind dauerhaft und ständig frei zu halten. Überbauungen sowie Bepflanzungen 
sind innerhalb der Fläche nicht zulässig (das betrifft u. a. auch Zaunbau). 
 

Hinweise 
Die bauausführenden Betriebe sind über die Einhaltung der gesetzlichen Melde-
pflicht im Falle unerwartet freigelegter archäologischer Funde oder Befunde zu be-
lehren. Nach § 9 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Denk-
mSchG LSA) vom 21.10.1991, in der derzeit gültigen Fassung sind Befunde mit dem 
Merkmal eines Kulturdenkmals bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige un-
verändert zu lassen, eine wissenschaftliche Untersuchung durch das Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie oder von ihm Beauftragter ist zu ermöglichen. 

1. Änderung 2. Änderung

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11; § 16  BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse

sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 3 BauNVO 
entsprechend textl. Festsetzungen

7. Änderung
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Bebauungsplan Nr. 4a 
"Gewerbegebiet Martinsriether Weg"

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
der 8. vereinfachten Änderung gem. § 9 Abs. 7 BauGB

8. vereinfachte Änderung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
(§ 9 Abs. 1 BauGB) 
 

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Im gesamten Plangebiet sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen ausgeschlossen. 
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8. vereinfachte Änderung des B-Plans Nr. 4a 
Gewerbegebiet "Martinsriether Weg" 

basierend auf dem rechtskräftigen Bebauungsplan vom  05.06.1992
einschließlich der 1. bis 7. Änderung 

ÜBERSICHT - ÄNDERUNGSGEBIETE

Helmepark Bebauungspläne Rechtskraft 

 

B-Plan 4a: 
B-Plan Nr. 4a Gewerbegebiet „Martinsriether Weg", am 05.06.1992 in Kraft getreten, 

• 1. Änderung und Erweiterung des B-Planes Nr. 4a Gewerbegebiet „Martinsriether 
Weg“, am 26.05.1995 , 

• 2. vereinfachte Änderung des B-Planes Nr. 4a Gewerbegebiet „Martinsriether 
Weg“ mit baugestalterischen Festsetzungen, am 29.05.1997 in Kraft getreten 

• 3. Änderung - Verfahren eingestellt 
• 4. Änderung des B-Planes Nr. 4a Gewerbegebiet „Martinsriether Weg, am 

29.08.2002 in Kraft getreten, 
• 5. Änderung - Verfahren eingestellt 
• 6. Änderung des B-Planes Nr. 4a Gewerbegebiet „Martinsriether Weg, am 

15.01.2004 in Kraft getreten 
• 7. vereinfachte Änderung des B-Planes Nr. 4a Gewerbegebiet „Martinsriether 

Weg, Erweiterung Hagebaumarkt“, am 06.09.2016 in Kraft getreten. 
 

B-Plan 4b: 
Erstaufstellung: 04.11.1999 

1. Änderung: 01.11.2001 
2. Änderung: 15.01.2004 
3. Änderung: 27.03.2009 
4. Änderung: 30.04.2010 

 

B-Plan 4e: 

Erstaufstellung: 27.03.1997 

 
  

2. vereinfachte 
Änderung

4. Änderung

6. Änderung

1. Änderung

7. vereinfachte 
Änderung

8. vereinfachte Änderung

SATZUNG DER STADT SANGERHAUSEN ÜBER  
DIE 8. VEREINFACHTE ÄNDERUNG DES 

BEBAUUNGSPLANS NR. 4a „GEWERBEGEBIET 
MARTINSRIETHER WEG“  

 
 

basierend auf dem rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 4a 
„Gewerbegebiet Martinsriether Weg“ vom 05.06.1992  

sowie der 1. Änderung und Erweiterung vom 26.05.1995, der 2. 
vereinfachten Änderung vom 29.05.1997, der 4. Änderung vom 

29.08.2002, der 6. Änderung vom 15.01.2004 und der 7. vereinfachten 
Änderung vom 20.09.2016 

 
 

 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der aktuellen Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634) wird 

nach Beschlussfassung durch den Stadtrat vom               die Satzung über die 8. 

vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 4a „Gewerbegebiet Martinsriether Weg“ 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen. 
 
 
 
 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

 
Der Bebauungsplan Nr. 4a „Gewerbegebiet Martinsriether Weg“ ist mit seiner 

Bekanntmachung in den „Sangerhäuser Nachrichten“ am 05.06.1992 in Kraft getreten. 

Die 1. Änderung und Erweiterung ist am 26.05.1995, die 2. vereinfachte Änderung am 

29.05.1997, die 4. Änderung am 29.08.2002, die 6. Änderung am 15.01.2004 und die 7. 

vereinfachte Änderung am 20.09.2016 in Kraft getreten.  

In den Bekanntmachungen ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 

BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 39 ff 

und 44 BauGB) hingewiesen worden.  

 
 
 
 

 

8. VEREINFACHTE ÄNDERUNG  
DES BEBAUUNGSPLANS NR. 4a 

„GEWERBEGEBIET MARTINSRIETHER WEG“ 
 
 
 
 
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Stadtrates vom 12.12.2019. 
 Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den 

„Sangerhäuser Nachrichten“ am 04.02.2020 erfolgt. 
 
 

Sangerhausen, den  
Der Oberbürgermeister 

 
 
 
 

2. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 
06.10.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
Sangerhausen, den  

Der Oberbürgermeister  
 
 
 
 

3.  Der Entwurf der 8. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der Begründung haben in der Zeit vom 
19.10.2020 bis zum 20.11.2020 während der Sprechzeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen. Ergänzend wurden der Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung sowie die 
Unterlagen zur öffentlichen Auslegung im Internet veröffentlicht.  
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich, zur Niederschrift oder per e-Mail vorgebracht 
werden können, am 06.10.2020 in den „Sangerhäuser Nachrichten“ ortsüblich bekannt 
gemacht worden. 
 
 
Sangerhausen, den  

Der Oberbürgermeister  
 
 
 
 
 

4. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am                  geprüft.  
 
 
Sangerhausen, den  

Der Oberbürgermeister  
 

 
 

5. Die 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Text (Teil B), wurde am                als Satzung beschlossen. Die Begründung 
wurde mit Beschluss des Stadtrates vom                gebilligt. 
 
 
Sangerhausen, den  

Der Oberbürgermeister  
 
 
 
 

6. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil 
B), wird hiermit ausgefertigt. 
 
Sangerhausen, den  

Der Oberbürgermeister  
 
 
 
 

7. Die 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan auf 
Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den 
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurde am              in den „Sangerhäuser Nachrichten“ 
ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf 
die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 und 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§§ 39 ff und 44 BauGB) hingewiesen worden.  

Die Satzung ist am                  in Kraft getreten. 
 
 
Sangerhausen, den  

Der Oberbürgermeister  
 

 
 
 
8. Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die 

städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig 
nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die 
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Sangerhausen, den  

Der Oberbürgermeister  
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